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Aufsätze

Prof' Dr. Hortmut Wicke, LL.M - Selbstbestellung des Vorstands der Mutter-AG zum Geschältslührer der Tochter-GmbH

Es ist in Konzernkonstellationen ein alltäglicher Vorgang, dass sich 0rganvertreter der Muttergesellschaft zu Geschäitsführern der Tochter-GmbH
bestellen, nicht selten durch Einschaltung eines rechtsgeschäftlichen Vertreters, der den Bestellungsbeschtuss unterzeichnet. Der in einer solchen
Setbstbestettung liegende lnteressenkonflikt wirft einige Probleme auf, die insbesondere im Fall einer AG ats Muttergesellschaft noch nicht ab-
schliet5end getöst sind. Eine aktuelle Entscheidung des BGH schafft in mancher Hinsicht Klarheit, lässt aber nach wie vor wichtige praxisfragen

offen, und solt daher im Folgenden näher in den Btick genommen werden. ,..,,.,

Dr. Philip Denninger, LL.M. (Cambridge) - Der Kommissionsvorschlag für eine Zweite Digitalisierungsrichtlinie im Gesellschaltsrecht

Die Digitalstrategie der EU mitsamt dem erktärten Ziel der Kommission, das laufende Jahrzehnt zur ,,digitalen Dekade Europas" zu machen (so
Europäische Kommission, ,,2030 Digitat Compass: the European way for the Digitat Decade", C0M(202.]) 118 finat), wird das deutsche Gesellschafts-
recht auch in Zukunft beschäftigen. Die Kommission hatam29.3.2023 einen Vorschtag für eine Richttinie zur weiteren Ausdehnung und Erweite-
rung des Einsatzes digitaler Werkzeuge und Verfahren im Geseltschaftsrecht veröffentlicht (,,Zweite Digitalisierungsrichtlinie"). Das Vehiket für die-
ses Vorhaben sollen erneut Anderu ngen der Richttin ie (EU) 201711132 v. 14.6,2017 über bestimmte Aspekte des Geseltschaftsrechts (,,GesRRL,,)

bilden, die bereits im Zuge der ersten Digitatisierungsrichtlinie sowie der Mobititätsrichtlinie angepasst worden war. Darüber hinaus ist eine punk-
tuelle Anderung der Einpersonengesellschaftsrichttinie vorgesehen

Dr' lokob Groh, LL'M. (Northwestern) - Die Verwendung und Auslegung der DIS-Musterschiedsklausel im Gesellschaltsrecht: ,,Alternativ-
los"?

Die Verwendung der Musterktauset der Deutschen lnstitution für Schiedsgerichtsbarkeit (DlS) ist ein beliebtes Mittet, um Schwierigkeiten bei der
Gestattungvon Schiedsktausetn zu umgehen und sich in ein erprobtes, institutionelles Streitbeitegungs-System einzuklinken, gerade und ins-
besondere für Streitigkeiten unter Gesellschaftern. Jüngere obergerichttiche Entscheidungen machen es notwendig, die Funktionsfähigkeit eines
solchen ,,Opt-ln" in die DIS-Regeln zu überprüfen und - je nach individuellem Zuschnitt der Gesellschaft - in der Schiedsklauset fLir eine klarstel-
lende Regelung darüber zu sorgen, wie weit die Schiedsbindung reichen soll, insbesondere, ob auch lnformationsklagen von Gesellschaftern um-
fasst sind.

Die Kötner Tage Unternehmensnachfolge 2023 bieten praxisorientierte Gestattungslösungenl
Jetzt anmelden für den 7./9. September unter otto-schmidt.de/tive.
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Erste Tagung JunEes Kantel l recht,,Kartel lrecht u nd Zukunftstechnologien"
ann '16" und f 7. Juni 2023 an der LMU Münehen

Die LMU München und die Universität lfien veranstalten im Juni die erste Tagüng ,,Junges Kartellrecht" zu dem aktuellen
Thema ,,Kartellrecht und Zukunftstechnologien". Die Tagung dient als Anstoß einer Tagungsreihe für den kartellrechtlichen
Nachwuchs sowie der Schriftenreihe ,,Junges Kartellrecht" des Nomos Veriags. Ziel der Konferenz ist der Austausch von
Nachwuchswissenschaftler/innen zum Thema der Zukunftstechnologien aus einem kartellrechtlichen Blickwinkel. Zehn Fach-
vorträge verschiedenster Ausrichtung zuZukrnltstechnologien unter den Schlagwörtern Big Tech, Innovation, Krypto, I(ünstli-
che Intelligenz, Energiegewinnung etc. bieten Anlass zur Diskussion. Die Konferenz wird durch Keynotes, die auf der einen Seite
Zukunftstechnologien aus der anwaltlichen Praxis beleuchten und auf der anderen Seite die Zukunft der Kartellrechtswissen-
schaft in Frage stellen. Ein Rahmenprogramm bietet Gelegenheit zum informellen Austausch.

Anmeldung auf der Homepage der Universität München.
Rückfragen an: junges.kartellrecht@jura.uni-muenchen.de.
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Abhandlungen

Dr' Stefan Greil, Berlin / Prof. Dr. Karino Sopp, Freiberg / Eva Greil, Berlin - Nachhaltigkeit in der Ertragsbesteuerung von Unternehmen -
Eine Würdigung von steuerlicher Transparenz und materiellen Regelungen

Mit Hitfe der Besteuerung lässt sich die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen beeinflussen. Möglich sind sowohl Sanktionierungs- als auch
Förderma[5nahmen. Dieser Beitrag widmet sich der Verzahnung von Nachhaltigkeit und Ertragsbesteuerung von Unternehmen. Nach einer Dar-
stettung des Status Quo werden mögliche Wirkungen und Anpassungsmöglichkeiten bestehender Regelungen mit Btick auf die Nachhaltigkeits-
leistung von Unternehmen und den von Staaten gesetzten Nachhattigkeitsstandards diskutiert. Hierbei wird jeweils zwischen materielten steuerli-
chen Normen und Regetungen zur steuertichen Transparenz unterschieden. lm Fokus der Betrachtung stehen Regelungen mit internationaler
Tragweite sowie multinational tätige Unternehmensgruppen (MNEs). Diese Fokussierungen ergeben sich u.a. daraus, dass die Messung der Nach_
haltigkeitsleistung von Unternehmen nicht auf einze{ne Staaten begrenzt bteiben solt, die Verteilung von Steuerzahlungen auf Staaten als ein
Aspekt der Nachhaltigkeit identifiziert wird und möglichst weitreichende Lösungen zur Erhöhung der Nachhaltigkeitsteistung entwickelt werden
solten. Auch ist davon auszugehen, dass MNEs durch deren wirtschaftliche Steltung eine Schlüsselroile einnehmen können. Zusätzlich zur
schwerpunktsetzung auf international anwendbare oder ausschlie[\tich für MNEs einschlägige Normen behandelt dieser Beitrag die Bandbreite
möglicher Lenkungsnormen zur Stärkung

Prof. Dr. Michoel Rodi / Romon Weidinger, beide Bertin - Steuerliche Absetzbarkeit freiwilliger C02-Kompensationen

Mit dem stetig wachsenden Markt fürfreiwillige CO2-Kompensationen steigt auch das Bedürfnis nach Einordnungen zur steuerlichen Absetzbar-
keit dazu getätigter Aufwendungen. Zugleich sind in Bezug auf die tatsächtichen Emissionsminderungseffekte der verschiedenen K0mpensations-
ma[Snahmen erhebliche Unterschiede erkennbar. Das Steuerrecht sotlte daher nicht nur die Frage der Absetzbarkeit klarstellen, sondern könnte
auch darüber hinaus einen Beitrag zur Qualitätssicherung freiwiltiger Klimakompensationen leisten.

Die Kötner Tage Unternehmensnachlotge 2023 bieten praxisorientierte Gestaltungslösungenl
Jetzt anmelden für den 7.i9. September unter otto-schmidt.de/live.

g7

tr

114



R2 StuW zzozs

lnhalt
Tim Niklos Dopprich, Siegen - Die passive Entstrickung im mehrdimensionalen Spannungsverhältnis zwischen europäischem Binnen-

markt, Steuerstaat und Leistungsfähigkeitsprinzip - Zugleich ein Beitrag zur Mat\geblichkeit des Verfassungsrechts für die Ausgestattung des

Europäischen und lnternationalen Steuerrechts

Die passive Entstrickungsbesteuerung steht weiterhin in der Diskussion. Rechtskrältige Entscheidungen sind bisLang nicht ergangen, Seit der Neu-

fassung des S 49 Abs. I ESIG durch das ATADUmsG ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber in der Entnahmefiktion des S 4 Abs. I S. 3 ESIG

die Mögtichkeit einer passiven Entstrickung vorsieht. Umso dringticher drängt sich die Frage auf, ob die passive Entstrickung unions und verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen gerecht wird. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die EuGHrRechtsprechung zur aktiven Entstrickung nicht

vottumfängtich auf die passive Entstrickung übertragen werden kann. lnnerhalb des unions- und verfassungsrechtlichen Gefüges ist au[Serdem

zu beachten, dass sich die (passive) Entstrickungsbesteuerung in einem ,,Dreiecks-Spannungsverhältnis" von Binnenmarkt, Steuerstaat und Leis-

tungsfähigkeitsprinzip bewegt. Die Auflösung dessen ist aber klar, wenn der Grundfreiheits- und Grundrechtsschutz des Steuerpflichtigen ats

Dr. Tim Macieiewski, Hamburg - Die Steuerbarkeit von Stipendien - Ein Beitrag zur einheitlichen Entfaltung des Veranlassungsprinzips

Der Beitrag untersucht die aktuelte finanzgerichttiche Rechtsprechung zur Steuerbarkeit von Stipendien. Ausgehend von einer tatsächlichen und

rechttichen Bestandsaufnahme werden die unterschiedlichen Entscheidungen anhand des Verantassungsprinzips ats einheitlich zu entfattendem

Zuordnungsma[\stab des Ertragssteuerrechts systematisiert. Stipendien sind zwar regelmätSig keine GegenLeistung für die geförderte Tätigkeit des

Stipendiaten, so dass sie keine eigenständige Erwerbstätigkeit begründen, Sie können aber durch eine andere Erwerbstätigkeit veranlasst sein,

soweit sie nicht der För:derung der Person des Stipendiaten dienen. Der Beitrag schliet5t mit einem Ausblick auf noch anhängige finanzgerichtliche

Dr. Mog. Anna-Moria Anderwold, LL.M. (Cotumbia), Graz - Der steuerverfassungsrechtliche Rahmen der Nettovermögensteuer in öster-

reich

Die Abhandtung bietet eine steuerverfassungsrechtliche Sicht der etwaigen Besteuerung des Nettovermögens in Österreich. Ziet des Beitrages lst

es, den steuerverfassungsrechttichen Rahmen zur etwaigen (Wieder-)Einfuhrung einer Nettovermögensteuer in Österreich aufzuzeigen. lm Rah-

men der Thematik ist vor allem die Rechtfertigung der Besteuerung des Nettovermögens als solche zu untersuchen, ferner die Frage, ob die

Bemessungsgrundlage und die Ausgestattung einer Nettovermögensteuer in ihren Grundzügen dem Gleichheitssatz entsprechen. 158

Prof. Dr. Martin Fochmann, Berlin / Vanessa Heinemonn-Heile, Poderborn / Hons-Peter Huber, Berlin / Prof. Dr. Ralf Maiterth, Berlin / Prof.

Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Caren Sureth-Sloone, Paderborn - Zusatzkosten der Besteuerung - Eine Analyse des steuerlichen Verwaltungsauf-

wands und der subiektiv wahrgenommenen Steuerbelastung

Der Beitrag zeigt, dass Unternehmen sich in grof\em Umfang durch Zusatzkosten der Besteuerung betastet fühlen. Zusatzkosten der Besteuerung

setzen sich aus dem wahrgenommenen steuerlichen Verwattungsaufwand sowie der Differenz zwischen der von den Unternehmen geschätzten

und der als fair empfundenen Steuerbetastung zusammen. Diese Zusatzkosten sind problematisch, da sie sowohl die Hattung gegenüber dem

Steuersystem als auch unternehmerische Entscheidungen beeinflussen können, Unsere Studie basiert auf Befragungsdaten deutscher Unterneh-

men. Die Unternehmen schätzen ihren steuerlichen Verwattungsaufwand durchschnittlich auf ein Drittet des gesamten unternehmerischen Ver-

waltungsaufwands. Die von den Unternehmen geschätzte Steuerbelastung liegt durchschnitttich mehr ats 10 %-Punkte über der als fair empfun-

denen Steuerbelastung, Unternehmen, die in der Vergangenheit Verluste erlitten haben, fühlen sich in besonderem Mal5e durch die Zusatzkosten

der Besteuerung belastet. Gleiches gitt für Unternehmen, die wenig Vertrauen in den Staat haben oder das deutsche Steuersystem als sehr kom-

plex empfinden. Die Anatyse der Treiber dieser Zusatzkosten verdeutlicht, dass eine Reduzierung der Komplexität der Besteuerung, bspw. durch

mehr Sicherheit über verbindliche Auskünfte, die gefuhlte Zusatzbelastung spürbar reduzieren könnte, Auch Ma[\nahmen zur Steigerung des

Vertrauens in den Staat, etwa durch mehr Transparenz über den Einsatz öffentlicher Mittet, könnten die Zusatzkosten senken. ,..,

Fragen 5ie die 5pez"ialisten"
Systematische und praxisnahe Erläuterung der
i nternationalsteuerl ichen Aspekte von U mstru ktu-
rierungen.

Die topaktuelle Neuauflage beinhaltet das Umwand-
lungsrichtlinie-UmsG sowie einige neue Kapitel.
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
EUGH: Zum Umfang und lnhalt des Rechts auf (Daten-)Kopie i.S.v.
Art 15 Abs.3 DSGVO (4.s.2023 -C-487/21)
EuGH: Kein Verstoß gegen Rechenschaftspflicht - Auswirkungen
eines Verstoßes gegen Art. 26 und 30 DSGVO (4.5,202 3 - C-60/22)
EUGH: Ausstrahlung eines Musikwerks als Hintergrundmusik in
Personenbeförderungsmittel (20.4.2023 - C-77 5 /21, C-826 /21)
BGH: Zur (Un-)Wirksamkeit der Vereinbarung von Reservierungs-
gebüh ren i n Ma kle r-AG B (20.4.2023 - I ZR 1 1 3 / 22)
BGH: 5 614 ZPO - Revision gegen Musterfeststellungsurteil eines
OLG kraft Gesetzes zugelassen (30.3.2023 -VllZR10/22)
BGH: lnsolvenzanfechtung (30.3.2023 - lX ZR 121 /22)
BGH: Entscheidung über Pflicht zur Zahlung von ,,Negativzinsen,,
aus Schuldscheindarlehen (9.5.2023 - Xl ZR 544/21)
BGHI Zur Endgerätewahlfreiheit bei einem Mobilfunkvertrag mit
lnternetnutzung (4.5. 2023 - Ill ZR 88/22)
BGH: Dieselverfah ren - Verkündungstermin 26.6.2 AB (VlaZR335 /21)

Aufsätze

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, RA

Von der Gesetzlichkeitsfiktion abweichende Wider-
rufsbelehrungen - Welcher Auffassung des BGH ist zu
folgen?
Die Antwort, ob und in welchem Maß der Unternehmer berechtigt ist,
in seiner Widenufsbelehrung - vor allem im Rahmen von S 5a Abs. l
S. 1 WG a. F., aber eben nicht nur dort - von der Gesetzlichkeitsfiktion
in Art, 246a S 1 Abs. 2 S. 2 EGBGB (5 312a Abs. 2 BGB) in noch zulässi-
ger Weise abzuweichen, ist offen. Dieser Frage soll anhand von drei
aktuellen BGH-Ufteilen vertiefend nachgegangen werden.

Dr. Martin Fröhlich, RA, und Dr. Andreas Heinen-Gerold, RA

Take or Pay - Zur Einordnung und Zulässigkeit von
Abnahme- und Kompensationsverpflichtungen in
B2B-Lieferbeziehungen

Preisvereinbarungen sind nicht zuletzt durch die Folgen der Corona-
Pandemie, des Ukraine-Krieges sowie der Inflationsentwicklung in
ihrer Relevanz gestiegen. Dies betrifft zum einen die lmplementie-
rung geeigneter Preisänderungsmechanismen, zum anderen aber
auch sogenannte Take-or-Pay-Klauseln. Der Beitrag beschäftigt sich
mit den aktuell weitgehend unklaren Anforderungen an die (rechts-
sichere) Ausgestaltung solcher Klauseln.

Dr. Alexander Kessler, LL.M., RA, und Dr. Lars Behrendt, RA

Related Party Transactions - Geschäfte mit
nahestehenden Personen i.S.d. SS llla bis lllc
AktG bei der GmbH

Zum 1.1.2020 wurden durch das ARUG ll die Vorschriften der SS 1 I 1a
bis 1 

'l 1c AktG über Geschäfte mit nahestehenden personen neu ein-
geführt (sog.,,Related Party Transactions/RpT,). lhrem eindeutigen
Wortlaut nach gelten diese Vorschriften nur für die i.S.v. S 3 Abs.2
AktG börsennotierte Aktiengesellschaft . Gleichzeitig verweisen meh-
rere Vorschriften auch für die GmbH auf SS I 'l 1 a bis I I 1c AktG, ob-
wohl die GmbH nicht börsennotiert i.5. v. S 3 Abs. 2 AktG sein kann. Es

fragt sich deshalb insbesondere, ob auch zugunsten eines Aufsichts-
rats einer GmbH, die nicht börsennotiert ist, ein Zustimmungsvorbe-
halt für Geschäfte mit nahestehenden Personen besteht.

Steuerrecht
1 089 Die Woche 6m Bliek

Entscheidungen
EuGH: Ausnahmen von der Steuerbefreiung nach Art. 135 Abs. i
Buchst. I - Vermietung von auf Dauer eingebauten Vorrichtungen
und Maschinen im Rahmen der Verpachtung eines landwirtschaft-
Iichen Gebäudes (4.5.2023 - C-516/21)
EuGH-Schlussanträge: Beihilferecht - prüfungsmaßstab für einen
selektiven Vorteil im Steuerrecht - Steuervorbescheid - Fehler in
der Rechtsanwendung zugunsten des Steuerpflichtigen als selekti-
ver Vorteil - Schachtelprivileg und verdeckte Gewinnausschüttung
- ungeschriebenes Korrespondenzprinzip
(4.s.2023 - C- 4s4/ 21 P, C- 4s 1 / 21 P)

BFH: Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Schuhen mit Oberteil
aus Leder aus der Volksrepublik China und Vietnam
(13.12.2022 - Vil R 1 3/20)
BFH: Steuersatzermäßigun g für Werbelebensmittel
(23.2.2023 - V R 38/21)
BFH: Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Leistungen im
Ra h m e n ei nes Sponsori n gvertra gs (23.3.2023 - lll R S / 22)

loei Aufsätze

1 095

Nils Bleckmann, RA/SIB, und Michael Neitsch, M.A.

Den digitalen Wandel gestalten - mit ViDA zu einem
modernen Mehrwertsteuersystem
Dieser Beitrag ist Teil einer Reihe, die sich mit dem Richtlinienent-
wurf zur Anderung der Mehrwertsteuervorschriften auseinander-
setzt, den die EU-Kommission im Zuge der lnitiative,VAT in the Di-
gital Age" (V|DA) veröffentlicht hat. Der Richtlinienentwurf vom
812.2022 beabsichtigt insbesondere die Einführung digitaler Mel-
depflichten (,,DMP") und beinhaltet neue Vorschriften im Bereich
der elektronischen Rechnungstellung. Weitere zentrale Anderun-
gen sollen Unternehmen von Auslandsregistrierungen weitgehend
entlasten (,,Single VAT Registration"). Ferner ist eine Ausweitung
der Lieferkettenfiktion für bestimmte Akteure der,,platform econo-
my" vorgesehen. Der vorliegende erste Teil gibt einen überblick
über die zentralen Maßnahmen des Pakets, deren Umsetzung ei-
nen enormen Umstellungsaufuvand bestehender Systeme bedeu-
ten wird.

1102

Dr. Dirk Koch, RA/5t8, und Sebastian Gerhards, RA

Vermeidung einer Doppelbesteuerung mit
Grunderwerbsteuer bei Share Deals durch neue
Korrekturvorschrift?
Gehen mindestens 900/o der Anteile an einer im lnland grundbesit-
zenden Gesellschaft auf Neu-Gesellschafter über (sog. Share Deal),
soll dies nach Auffassung der Finanzverwaltung dazu führen, dass
sowohl beim schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft (Signing)
als auch beim Übergang der Anteile (Closing) Grunderwerbsteuer
entsteht. Danach soll die Grunderwerbsteuer in solchen Fällen also
grundsätzlich doppelt anfallen. Mit dem Jahressteuerges etz 2022
(JSIG 2022) führte der Gesetzgeber S 16 Abs.4a GTESIG ein, wo-
nach eine solche Doppelbelastung unter gewissen Umständen und
auf Antrag verhindert werden kann. Warum diese neue Vorschrift
Fluch und Segen zugleich ist, soll mit dem Beitrag beleuchtet wer-
den.

1 109

1111

11i5

Entscheidungen

EuGH: DS-GVO-Verstoß - Voraussetzungen eines Schadensersatz- 1.106
anspruchs (4.5.2023 - C-300/21 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Daniel Ashkar, RA, und Dr. Christian Schröder, RA)

BGH: Erkennbarkeit eines RA-Handelns als Vertreter des hauptbe- I 
,I08

vollmächtigten RA (20.1 2.2022 - Vt ZR 279/21)

Fntscheidung

BFH: Keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungs- und Europa- lllg
rechtskonformit der Virtuellen Automatensteuer
(14.2.2023 - IXB 42/22 [AdV] - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Jens M. Schmiftmann, RA/FASIR/FAHaGesR/
FAlnsSanR/StB)

ili ll
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
lSSB: Start der Agendakonsultation

IVSC: Vorgeschlagene Anderungen an den IVS

EFRAG:Stellungnahmeentwurfzu Anderungen an IFRS 9 und lFRS 7

DRSC: Bericht über die i6. Sitzung des FA Finanzberichterstattung
am 17.4.2023

DRSC: Bericht über die 16. Sitzung des FA Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung am 25.4.2023

DRSC: Stellungnahme zur EU-Umwelttaxonomie

Wirtschaftsprüfung
IDW: Abschlussprüfer als der geöignete Prüfer für die Nachhaltig-
keitsberichterstattun g

IDW: Plädoyer für. Nachschärfung der Regelungen zur Einführung
von Mehrstimmrechtsaktien

Aufsatz

Stephan Abele, RA/StB

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Tarifliche Zuschlä9e für Nachtarbeit - unterschiedliche Höhe
bei regelmäßiger und unregelmäßiger Nachtarbeit - Gleichheits-
satz - Sachgrund (22.2.2023 - 10 AZR332/20)
BAG: Kündigung in der lnsolvenz - grobe Fehlerhaftigkeit i.5.v.
S 125 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 lnsO - Sozialauswahl bei etappenweiser Still-
legung - Nachschieben von Kündigungsgründen
(8.1 2.2022 - 6 AZR 32 / 22)

Aufsatz

Dr. Klara Pototzky, RAin/FAinArbR, und
Marc Andr6 Gimmy, RA/FAArbR

Unternehmensmitbestimmung bei grenzüber-
schreitenden Formwechseln und Spaltungen
innerhalb der Europäischen Union und dem
Europäischen Wirtschaftsraum

- Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen MgFSG

Die sogenannte Umwandlungsrichtlinie (EU 2019/2121) ist am
1.1.2020 in Kraft getreten. Sie war bis zum 31.1.2023 in deutsches
Recht umzusetzen. Die Umsetzung führte zu einem neu geschaffe-

nen Gesetz, das am 1 .1 2.2022 vom Bundestag verabschiedet wur-
de: Das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei
grenzüberschreitendem Formwechsel und grenzberschreitender
Spaltung (MgFSG). Es trat pünktlich zum Ende der Umsetzungsfrist
am 31.1.2023 in Kraft. Das MgFSG ergänzt das bereits bestehende
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenz-

überschreitenden VerschmelzunS (MgVG). Rechtsanwendern, die
mit dem SEBG oder MgVG vertraut sind, dürfte vieles bekannt vor-
kommen. Das M9FSG ist jedoch aufgrund fremder Terminologie
und komplexer Regelungen für den Rechtsanwender nur schwer
verständlich. ln diesem Beitrag werden die wichtigsten Fragen zum
neuen Recht beantwortet.

1127

1129

Zweifelsfragen betreffend die Bilanzierung von
Pensionsrückstellungen bei M&A-Transaktionen

Die Bildung von Pensionsrückstellungen unterliegt eigenständigen
handelsbilanziellen und steuerbilanziellen Regelungen. Der Beitrag
stellt diese dar und erläutert, welche Konsequenzen diese bilan-
zielle Behandlung im Rahmen von M&A-Transaktionen auf die Be-

wertung von Unternehmen und die Kaufpreisfindung hat und wel-
che Lösungswege hier in der Praxis eingeschlagen werden können.

Entscheidung

BFH: Steuerbarkeit von Gewinnen aus der Veräußerung von ver- ll33
schiedenen Kryptowährungen (Bitcoin, Ether, Monero)
(14.2.2023 - lX R 3 /22 - dazu BB-Kommentar von
Marco Brinkmann, StB)

Frank
Krypto Konfereiiä'

Entscheidung

LAG Berlin-Brandenburg: Risikominimierung im Kündigungs- 1145
schutzprozess für U nternehmen
(30.9.2022 - 6 5a280/22- dazu BB-Kommentar von
Dr. Severln Gotthard Kunisch, RA)

Neuerscheinung Buch
Dahl/Göpfert/Helm (Hrsg.)

Erfolg durch Mitbestimmung
1. Auflage 2023, Betriebs-Berater 5chriftenreihe Arbeitsrecht

156 Seiten, Broschur, € 89,-
ISBN: 978-3-8005 -1 7 94-7 / lnfos u nter: shop.ruw.de / 17 9 47

Neuerscheinung Buch
0mlor/Link

lkyptowährungen und Token (Hrsg.)

3. Auflage 2023 | Recht Wirtschaft Steuernl.179 S, I Hardcover, € 209,-
ISBN: 978-3-8005-1 841-8 | lnfos unrer shop.ruw.dey't,841 8

Die Erste Seite
Prof. Dr, Bernd Geier

Referentenentwu rf eines Zukunftsf inan-
zierungsgesetzes - geeignetes lnstrument
zur Sicherung des Wohlstands?

lmpressumAlorschau

9. November 2A23
Steigenberger Frankfurter Hof
ruw.de/krypto
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VIII



5. Jahrgang / Jänner 2023 / Nr.1

1{{4ffi*

egz3q4

Zeitschrift f ngsrecht

;Tfl iIrYr ä-Ell,

Erwin Glsch I mi*u* Gruher I rer;r Hörlsberg.er f Waner,Kaüh.[ nn"rtl* Ramharter

Bianca Atina $chranz
,ESA.Pos,i,t;ion zur PRI I P-Ve ro rdnung

Itfargot

Oi
r+{;\J

;1'o!
H

C\J

äö
(q
E
s)
c)
(J
c
t
B

=

Versieherungsste ver iZtn Gewlnn'anteilen und Bonuszah,lungen

Reetrüspreehung
Abgasmanipm,fation u nd Rechtsschutzversicherung
kanspertversicheru:ng; Obtiegenheitsverletzrung
Eigenhelrwersicher.ung;Leitungswasserversieherr#lg
Stur msehadeRsvers icher u ng; S ehr if tf,or rnerf srdcrnis
Behauptungs-undBeweislastdesVersicheru:ngsnehmer€
Anreigeobliegenheit beim Online -Ve rt ra gsa'bseh'$uss

&eüriebshaftpf tiehtversieherung
Rechtschtdzv-ersleherung
F,eu,erversieher.ung

Stur, rnsehadengv,ers le her ung



Inhaltsverzeichnis

Bianca Alina Schranz
Die Position der europdischen Aufsichtsbehörden zur
PRllP-Verordnung im Rahmen der EU-Strategie ftir

Margot Nusime / Katrin Marx-Rajal
Die Versicherungssteuer im Zusammenhang mit der
von Gewinnanteilen und Bonuszahlungen.

Michael Gruber
Rechtsprechung...........

Abgasmanipulation und Rechtsschutzversicherung I (oGH 29.6.2022,7 ob 9rr22s)

Transporwersicherung: Geltendmachung zedierter Forderungen der Hauptfrachtführerin
nach CIM (OGH 29. 6.2022,7 Ob 69122f)

Obliegenheitsverletzung und dolus coloratus (OGH 29. 6. 2022,7 Ob |3l22u,)

Strenge lViederherstellungsklausel (OGH 7. 7.2022,7 Ob 46122y)

Abgasmanipulation und Rechtsschutzversiche rung II (oGH 7 .7 . 2022, 7 06 95r21b)

,,Fugenschaden" und Leitungswasserversicherung (OGH 24. B.2022,7 Ob l35l22m)
Schäden durch Niederschlagswasser sind keine Sturmschäden (OGH 24. 8.2022,7 Ob l\6l22t)
Abgasmanipulation und Rechtsschutzversicherung III (oGH 24. 8.2022,7 ob 29lz2y)

Abgasmanipulation und Rechtsschutzversicherung IV (oGH 24. B. 2022,7 ob 65l2zt)
Geschriebene Form und Ablehnungsschreiben (OGH 24. 8.2022,7 Ob I27l22k)
Ve_rsicherungsnehmer treffen Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen des Versicherungs-
falles (OGH 24. 8.2022,7 Ob Ir0l22k)
schuldhafte verletzung der Anzeigeobliegenheit beim online-vertragsabschluss
(oGH 24. 8. 2022, 7 Ob 87 I 22b)

Ausschluss für Grundwasserschäden (OGH 24. 8.2022,7 Ob 83122i

Erwin Gisch
RSS-Empfehlungen

BetriebshaFtpflichwersicherung: Erwerberkündigung bei Betriebsveräußerung (RSS-E 40l22)

Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete: versicherungsort (RSS-E 45l22)
Rechtsschutzversicherung: Ausschlusstatbestand der \Tahrnehmung rechtlicher Inreressen
aus dem Bereich des Steuer-, Zoll- undsonstigen Abgabenrechts (RSS-E 52122)

Rechtsschutzversicherung: Eintritt des Versicherungsfalles im Rahmen der Versroßtheorie
(RSS-E 54122)

Rechtsschutzversicherung: Mehrere rechtlich selbständige Verstöße oder ein aus Einzelakten
bestehender Dauerverstoß? (RSS-E 57122)

Brandbegriff in der Feuerversicherung (RSS-E 59l22)

!1y1rycla{enlversicherung: Keine analoge Anwendung feuerversicherungsrechtlicher Regelungen
(RSS-E 60/22)
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Inhaltsverzeichnis

Isabelle Vonkilch
Das Vorbringen des geschädigten Dritten im
Deckungsprozess

Lukas Andrieu / Georg Jeremias I Lea Zieger
Einsichtsrechte in vom Versicherer beauftragte Gutachten

Felix Hörlsberger
Rechtsprechung.........

Fragen der Vertragsauslegung kommt in der Regel keine über den Einzelfall
hinausgehende Bedeutung zu (OGH 24. A. ZOt2.,7 Ob 80ll2y)
Risikoausschluss in der Rechtsschutzversicherung nicht ungewöhnlich
im Sinne von S 864a ABGB (OGH 24. B. 2022,7 Ob 4B[22i
Rechtsschutzdeckung für_sueitigkeiten eines Baumeisters aus Kauf- und rVerkverträgen
über Reihenhäuser (OGH 24. 8.2022,7 Ob B5l2Zh)

Rechtsschutzversicherung: Anzeigeobliegenheit und Verjährungseinrede
(OGH 24. 8.2022,7 Ob 99l22w)

Zur Auslegung der vollständigen BerußunFjhigkeit gemäß fut 7.6 ALIVB
(oGH 24. 8. 2022, 7 Ob 103 I 220

versäumungsurteil gegen vrcrsicherungsnehmer entfaltet keine Bindungswirkung
zulasten des Versicherers (OGH 24. B. 2022,7 Ob l05l22z)
Rechtsschutzversicherung: Keine Deckung ftir geerbte schadenersatzansprüche
(OGH 24. 8.2022,7 Ob rl3l22a)

Abgasmanipulation und Rechtsschutzversicherung (oGH 24. B.2022,7 ob l29lz2d)
Schadenersatzrechtliche Einordnung von Flugrettungskosten (OGH 27 . 9 . 2022, 2 Ob 145 lZZw)

Rechtsschutzversicherung und Eintritt des Versicherungsfalles (OGH 28.9.2022,7 Ob I30l2Za)
Unwirksamkeit der Kündigung eines Krankenversicherungsvertrages
(OGH 28. 9.2022,7 Ob I2Bl22g)

Rechtsschutzversicherung: Keine Zahlung der Anwaltskosten (OGH 28. 9 . 2022, 7 Ob I22lZZz)
Betriebsunterbrechungsversicherung: Betretungsverbot im Lockdown ist nicht versichert
(oGH 28. 9.2022,7 Ob t06t22x)

FeststellungdesNichtbestehenseinesversicherungsverhäItnisses(oGH2g.9.2022,7ob93122k)

Begriffsauslegung bei Totalschäden in der Feueiversicherung (OGH 28.9.2022,7 Ob 89ly2x)
Doppelversicherung und subsidiaritätsklausel (oGH 29. 9 . 2022, 7 ob r1l r22i)

Kombinierte versicherung oder Bündelversicherung (oGH 9. rr. 2022, 7 ob r63l22d)
Haushaltsversicherung: lviederherstellungsklausel (oGH 9. 71.2022,7 ob 134lz2i)
Rechtsschutzversicherung: Beurteilung der Erfolgsaussichren (OGH 9. lI. 2022,7 Ob 152l22m)
AGB-Kontrolle Rechtsschutzversicherung (OGH 9. I l. 2022, 7 06 169 I 22m)

Rechtsschutzversicherung und Abgasskandal (OGH 9 . 11 . 2022, 7 Ol: 167122t)

Privathaftpflichwersicherung und \fasserschaden (oGH 9. 1r. 2022, 7 ob I5Bl22v)
Betriebsunterbrechungsversicherung: Gestreckter Versicherungslall
(oGH 9. 11.2022,7 Ob r55t22b)

Erwin Gisch
RSS-Empfehlungen

Haushaltsversicherung: Bemessung des Viederbeschaffungswerrs unter Rücksichtnahme
aufden Sekundärmarkt (RSS-E 6/23)

Klz-Haftpflichwersicherung: Kündigungsrecht bei prämienerhöhung (Rss-E s/23)
Provisionsanspruch bei Besitzwechselkündigung (RSS-E 1 1/23)

Rechtsschutz in Erbrechtssachen (RSS-E 14123 und RSS-E 15123)
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Benedikt Kommenda spricht mit Alexander Schopper

Rechtsfragen für den Aufsichtsrat
Das neu,e Hinweisgeberlnnenschutzgesetz
Aktuel le Rechtsprech u ngsü bersicht zu m Ka rtel I recht

Praxisfragen rund um den Aufsichtsrat
IPAROLI - Treibhausgas-E-Prämie fürs E-Auto
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Cöcilie Lüneborg - Das Hinweisgeberschutzgesetz - die (un)endliche Geschichte

Das Gesetzgebungsverfahren zur Schaffung eines deutschen Hinweisgeberschutzgesetzes darf ohne Übertreibung als ,,schwere Geburt" bezeich-

net werden. Und noch ist sie nicht überstanden. Der nachfolgende Beitrag zeigt auf, weLche Entscheidungen betroffene Unternehmen mit Btick

auf die Umsetzung des noch in2023 zu erwartenden Gesetzes bereits jetzt treffen können oder vorbereiten sottten. ,

Thomas Regenfus - Allgemeine überlegungen zum ,,Kündigungsschaden"

Bei Beendigung eines Dauerschuldverhältnisses aufgrund vertragswidrigen Verhattens der anderen Partei besteht ein Anspruch auf Ersatz des

,,Kündigungsschadens", Dieser lässt sich auf die attgemeinen schuldrechtlichen Grundlagen zurückführen. Als Schadenspositionen kommen v0r

allem entgangene laufende Vorteite in Betracht, die infotge der Beendigung des gewinnbringenden Lerstungsaustauschs nichi mehr erziett werden

können, aber auch der Aufwand, der mit der Anbahnung eines neuen Vertragsverhältnisses gleicher Art einhergeht, Bei der Frage nach der Er-

satzfähigkeit ist dabei in der erforderlichenrWeise zu berücksichtigen, dass Dauerschuldverhättnissen die MögLichkeit der Beendigung immanent

ist. .,,.,., 951

Rechtsprechung

Bank- und Kreditsicherungsrecht

Abschlussgebühr bei vorlinanzierter Bausparvertragssumme

Keine wirksame Zustimmung zu AGB durch ,,untergeschobenen" Hinweis auf über-
weisungsvord ruck

(OLG Schleswig, |rr. v. 24j12022 - 5 U 141121)

(LG Dessau-Rot5lau, Urt. v. 24.2.2023 - 4 0 643122).

Werden Sie europäischer Datenschutzexpertel Am B,/9.11, bereitet Sie ein Experte auf die Prufung

zum Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) vor, Alle lnfos unter otto-schmidt.de/
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Ges'ellschafts- und Kapitalmarktrecht

Sittenwiüljgkeit des Verhaltens eines Prospektverantwortlichen

Erm:össensentscheidung b-ei gerichtticher Bestellung des Abschtussprüfers einer
börserrfotierten AG ri

rd

Vertrags- und Haftungsrecht

Unwirksame Widerrufsbelehrung bei fehlender Belehrung über die gesetzlich
vorgeschriebene Texlforrn

Minderwert als Folge eines Software-Updates im ,,Dieset-Skandat,,als Voraus-
selzung für Entbehrlichkeit der Fristsetzung

(BGH, Urr, v.9.2.2023 - |t 2R122t20)

(AG BerLin-Chartottenburg, Beschl. v. 5.1.2023 - HRB

r80360 B-37267l2023)

(BGH, Urr. v.15.3.2023 - tU tR 40t21)

(BGH, BeschL. v.13.12.2022 - Vlll ZR 298/21)

965

968

969

972

lnsolvenz- und Sanierungsrecht

Anspruch nach EU-FluggastrechteV0 bei vor lnsolvenz der Fluggesellschaft ge-
buchter, aber nach Verfahrenseröffnung durchgeführter verspäteter Beför-
derung

Zur Aufwertung einer lnsolvenzforderung zu einer Masseverbindllchkeit durch ver-
einbarung zwischen Gläubiger und Verwalter

Keine Aufwertung einer lnsolvenzforderung zu einer lvasseverbindlichkeit durch
teilweise Erfütlung der Forderung

(BGH, Urr. v 9 3 2023 - |XZR 91t22)

(BGH, Urt. v. 9.3.2023 - lXZR90122)

(BGH, Urt. v. 9.3.2023 - lX ZR 150/21)
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Arbeits- und Sozialrecht

EuGH-Vortage zur Datenverarbeitung im Arbeitsverhättnis

Lohngleichheit bei geringfügiger Beschäftigung

Verfah rens- und Vollstreckungsrecht

Notwendige Beiziehung staatsahwalflicher Akten aul Antrag der beweisfüh-
rungspllichtigen Partei im Zivilverfahren

Erfordernis ergänzenden sachvortrags des Ktägers nur soweit aufgrund der Eintas-
sung des Beklagten schtüssigkeit des klägerischen Anspruchs unklar geworden ist

(BAG, Vortagebeschl.u,223.2022 - 8 AZR 209/21 (A))

(BAG, Urt. v. l81.2023 - 5 

^2R108122 
tLs.l) .. . . . .

(BGH, Urt. v 16.3.2023 - lllZR104121).

(BGH, Bescht. v. 10.1.2023 - Vlll ZR 9/21)
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Hr"kunden Sie meue Wege"
Dieser wissenschaftl ich kritische u nd praxisorientierte
Kommentar behandelt Restrukturierungen nach dem
StaRUG als eigenständiges Rechtsgebiet und berücksichtigt
auch einsch lägige gesel lschaftsrechtliche sowie
insolvenzrechtl iche Normen.
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Bestel len Sie jetzt versand kostenf rei u nte r otto-schmidt.de
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ZIP Report

Aktuelle Rechtsprechung

EuGH zum Urlaubsverfall bei Attersteilzeitarbeitsverhältnis im Blockmodell

BGH: Erstreckung des haftungsrechtlichen Schutzbereichs des 0rgan- und Anstetlungsvertrags eines GmbH

BGH: Reservierungsgebühr in Makter-AGB unwrrksam

BFH: Nichtberücksichtigung ,,finater" Verluste ausländischer Betriebsstätten,

0LG Frankfurt: Unwrrksamer Schiedsspruch bei fehLender Unterschrift und unzureichendem Verhinderungsvermerk

LAG Mainz: Kein Betriebsübergang ohne Wechsel der Rechtspersönlichkeit des Betriebsinhabers ,,,,.

Nutzen Sie lhre 0ntine-Vorteite und auch die Otto Schmidt Zeitschriften-App! Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sie lhren atten Zugang

noch nicht verlängert?
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lhr Begleiter in der arbeitsrechtlichen Beratung.

,,Ein Top-Werk von Praktikern f ür Praktiker: gut
ge sch r i e b e n/ p raxi so r i e nti e rt u n d h o ch aktu e I l. Se h r
Zu empfehlen!" Prof. Dr. Mark Lembke, LL.M., in NZA 20/202I
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Zr'ttsct-tnlr-r rüR DAS cESAMTE Barv

JounN,cr or BnNrrNc RNo Fr

begrünclet von em. o. Univ-Prof. Dr.

71. fnuncnr.rc Irunnrrs

Neues in Kürze
Dlominik Damm

Börseblick - Marktkommentar
Paul Severin

AnHRNor.utrtctnt
Aktuelle Fragen des Bankgeheimnisses
Fabian Liebel

T,ieber ,rrichtig66 als rechtzeitig reagieren? - rntegration von Nachhaltigkeits-
risiken innerhalb der Säule-r-Maßnahmen der Bänkenregulierung
Tobias Hertel

Brnlcxrr uND ANALysEN
Die diskretionären Eigenmittetkomponenten am Beispiel der national
systemrelevanten österreichischen Banken
Wolftang Wild

Was ist eigentlich ... A/B Testing?
Ewald Judt / Claudia Klausegger

REcnrspnrcHuNc DEs OGH
29lI . Zlr Unwirksamkeit eines Zins-Swaps.
OGH 18. 8.2022,10 Ob t8/21a (mitAnm vonCh.Thomale)
29]? lx Kreditvertrag: Formulierung ,,bis zu bestimmtem Euro-Gegenwert..
erfüllt Bestimmheitserfordernisse.
oGH 21. IL 2022, 8 0b 81t22b
291
OG

3- Einlagenrückgewähr: Dreijährige verjährungsfrist des Bereicherungsanspruchs
H 18. 11. 2022,6 0b L72t22x

2914. Zum,,Nachreichen" eines Rangordnungsbeschlusses
oGH 2t. 12.2022, s Ob 56/22d
2915. Yerbrauchergerichtsstand: Zum Begriff des ,,Ausrichtens,. nach Art 17 EuGVVo
OGIJ 22. 11.2022,2 0b I89t22s
2916. Zur Anwendbarkeit von $ 9 EO bei der Veräußerung einer streitverfangenen SacheoGH 15. 12. 2022, 3 0b 185/22k
2917. ZumRechtsmittelausschluss nach $ 45 JN im Insolvenzverfahren
OGH 16. 1. 2023, 8 Ob 73/22a
2918. verbrauchergerichtsstand des /,lrt 17 EuGVVo bei Rückabwicklung nichtiger
Verträge.
oGH 20. 10. 2022, 9 0b 7 5t22b
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Newsline
Franz Rudorfer _ 309
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EtrscHuouNGEN DEs EuGH
128 ' Eine nicht im Einzelnen ausgehandelte verzugsklausel eines verbraucherkreditvertrages ,die das gesamte Darlehen automätisch fällig stellt, wenn eine ausstehende Rate nicht inner-halb einer 30-tägigen lrlachfrist bezahlt wirdlist nichtig, sofern ri" 

"in"" 
unu"rhältnismäßigenvertraglichen Nachteil fiir den Verbraucher verursacht.

!u$u t9, Kammer) 8.{z.2oz2,c-6oo/2r, caisse rdgirnare cre crdcrir mutuer
de Loire-Atlantiqte et dti Centre Ouest 379

383

In diesem Heft inserieren

Donau Universität Krems, S. 327; Linde verlag, S. 351,360;oeKB, U 2; Raiffeisen Bank International. u 3.

Impnrssum
Das Bank-Archiv ist eine unabhängige Fachzeitschrift ftir das gesamte-Geld-, Bank- und Börsewese' mit dem ziel.der_veriffentlichung einschlägigerlnformationen für wissenschaft uncl piaxis. Es erde isjj 

"";"1ü"i". 
prof. Dr. h.c. Dr.A;;i;"r"6,äi, ctrr"r"i"rrisches Bank_Archiv besrtindet undwird seit I 

q88 als Bank-A rchiv oenihrt^(zitierweise oeA r. Filää'irr'oi ;;;;;;;;ffi il;;rrJi'"r"i J,iir"n 
'"ß 

jich die Autoren die wisseischaff richeverantwortr rng Das Bank-Arch i.verö lrmtl ic hl r;ter Äbr,ä'iol""g",'' 
"r*.rr 

r ießl ich origi nai maiurtriii".'iaun, ot ipo si r rd a n d ie R ecla kr ior, Frankgassel0l7'AI090wien'zusenden DieAtrtorenverpflichtenti"t''Äiiäei'ginr.no""Ja",ür.'ä",,r'r.ripä,'.ä."r"i,,.u,EntscheidungiiberdieAnnahrnenichr
andenveitig 7ur veröffentlichrrnp-attarbieten. rür 

""."[.räri.n "i"ngereichte 
u"r",,ruifil *i,ä't.i,*ä"*:,rr. iibernommen. Für die Manuskiprrichr-

llHH,',"i:illßiffi;ki::;r?::[*h{'v"?r:fl '..ÄX';;:äii'iliiuien e,rs e,urru,,a'ruug.n g.k""n,;ichne,e Beiträse un,erriesen ausnahmsros dem

Eigentümer und Herausseber: Österreichische Bankwissenschaftliche cesellschaft, Frankgasse l0/7, A 1090 wien, Tel,: +431 / 53350 50. e-mail:
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Dinuniv.-prof. Dr.Andrcas

offenlegung gem' s 25 Abs 1 bis 3 Nlediengesetz: Bank verlag wien, Frankgasse I 0/7, A I 090 wien. untemehmensgegenstand: Verlag wissenschaftlicherBücherundZeitschriften,insb derZeitsctr"irtgu"kAr.hi",ä"ison'k;*"n*h.RIi"h"ns"trlt"nr"irrJun-iä-eroistussionsreiheBank&Börse.Dertsa'k
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"in* 
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r-['L v"iäe,'ii."iroair,,r"r: +qt 24 630-re, E-Mail: sabriere

Digital obiect Identifier (DoI)i seit Heft 1/2016 sind alle Beiträge im öBA zusätzrich mit einer DoI (2.8. httpst/doi.org/r0.41782/oeba202l2l0l000l0l) versehen Ein Digiral oulttt iitntüi., röör,"0"uo"1 
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Steigende Goodwill-Bilanzpositionen lassen immer wieder die
Frage nach der Sinnhaftigkeit des lmpairment-Only-Ansatzes
in der Folgebewertung gem. IAS 36 aufkommen. Ein Hoff-
nungsschimmer bei nahezu unaufhaltsam weiterwachsen-
den Goodwill-Blasen bestand in möglichen Abschreibungen,
hervorgerufen durch die Auswirkungen der COVID{9-Pande-
mie in den Jahren 2019-2021. Die vorliegende Untersuchung
verdeutlicht, dass auch eine globale Pandemiesituation es
nicht vermag, das Wachstum der Goodwill-Bilanzpositionen
der DAX40-Unternehmen unter den aktuellen Regelungen zu
bremsen.

KOR1424624

Nachhaltigkeitsberichterstattung
European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Set 1 - Die Vorschläge der EFRAG vom November
2022
Dr. Josef Baumi.iller, Wien
lm November 2022 übermittelte die European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG) ihre Vorschläge für ein
erstes Set an neuen Standards für die europäische Nachhal-
tigkeitsberichterstattung (European Sustainability Reporting
Standards, ESRS) an die EU-Kommission. Dies stellt einen
weiteren Meilenstein auf dem Weg zu neuen Transparenz-
pflichten europäischer Unternehmen in puncto Nachhaltig-
keit dar. Letztmalig werden diese Vorschläge nunmehr durch
die EU-Kommission einer Konsultation unterzogen - und sol-
len hiernach bis zum 30.06.2023 formal in das europäische
Bilanzrecht übernommen werden. Der Beitrag widmet sich
der Darstellung der nunmehr vorliegenden Fassungen des
ersten Sets an ESRS und unterzieht sie einer Würdigung - vor
allem im Hinblick auf die damit verbundenen Anforderungen
für Unternehmen, welche die neuen Vorgaben bald schon
anwenden müssen.

KOR1431577

Rechnungslegung

Zur Publizitätsdauer am regulierten Markt in
Deutschland: Bestandsaufnahme und Erklärungs-
versuch für die heterogene Berichtspraxis
Prof. Dr. Karsten Eisenschmidt / Markus Lantau, M.Sc.,
beide Kiel
Der Beitrag analysiert die Veröffentlichungsdauer der Kon-
zernabschlüsse kapitalmarktorientierter Unternehmen des
Prime Standards und des General Standards für den Zeit-
raum von 2010-2020. Die Veröffentlichungsdauer variiert
zwar wesentlich zwischen den analysierten Unternehmen,
sie liegt jedoch größtenteils im gesetzlich geforderten Maß
und bleibt weitestgehend konstant im Zeitablauf. 5tärkere
Bestrebungen zu einem Fast Close sind nicht erkennbar.
lnsb. die Unternehmensprofitabilität als auch die durch-
schnittliche Veröffentlichungsdauer der Branche haben
einen signifi kanten Einfl uss auf die unternehmensindividu-
e I le Veröffentl ich u n gsda uer.

KOR1427885

Rechnungslegung
Die Gewinnverwendungsentscheidung im Konzern:
Zur Rolle von Aktienrecht und Rechnungslegung
Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Zimmermann / Steffen Guder,
M.5c., beide Bremen
Das AktG formuliert Vorschriften zur Gewinnverwendung
und verwendet dabei eigene Ergebnisgrößen, die neben
den Regeln der handelsrechtlichen Rechnungslegung ste-
hen. Der Beitrag untersucht die Relevanz dieser unterschied-
lichen Ergebnisgrößen im Rahmen der Gewinnverwendung.
Anhand von 361 Unternehmen des CDAX zwischen 20i0
und 2018 wird deutlich, dass Unternehmen ihre Dividen-
denpolitik am Konzernergebnis ausrichten, während für
die Rücklagendotierung das Ergebnis des Einzelabschlusses
bedeutender ist. Die Ergebnisgrößen aus aktienrechtlichen
Vorschriften spielen hingegen keine oder nur eine unterge-
ordnete Rolle.

KORl423r20

FAttSTÜDIE
IFRS/Rechnungslegung

Technik der Kapitalkonsolidierung in Abhängigkeit
der Fortschreibung des Beteiligungsbuchwerts
Prof. Dr. Johannes Wirth, Saarbrücken / Prof. Dr. Michael
Dusemond, Schmitten
Beteiligungen an Tochterunternehmen werden im Einzelab-
schluss oder in den Meldedaten (= HB-ll) des beteiligungshal-
tenden Konzernunternehmens regelmäßig zu Anschaffungs-
kosten bilanziert. lnternational ist es indes nicht unüblich, den
Beteiligungsbuchwert an einem Tochterunternehmen auf Ba-
sis der Equity-Methode zu erfassen. Dies hat Auswirkungen
aufdie im Rahmen des Konsolidierungsprozesses gebotene
Kapitalkonsolidierung. Die Fallstudie verdeutlicht die buch-
halterischen lmplikationen überzwei Buchungsperioden und
vergleicht die Herangehensweise mit einer Kapitalkonsoli-
dierung auf der Grundlage eines at cost-bilanzierten Beteili-
gungsbuchwerts.

KOR1435900

RECHNUNGSTEGUNG & INVESTOR RELATIONS
lnvestor Relations

,,Digitalisierung ist für uns kein Buzzword, sondern
Teil unserer Strategie. Auch im Reporting."
Svenja Faul, Leverkusen

KOR1436269
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AUFSATZE

I FRS/Rech n ungsleg ung

Bilanzierung und Berichterstattung latenter Steuern
nach IFRS bei Hochinflation
WP/StB/CPA Prof. Dr. Rüdiger Loitz, Düsseldorf /
WP/StB Natalie Reimer, Frankfurt/M. /
StB Dr. Narbeh Haddad, Düsseldorf
lst die funktionale Währung eines Landes als hochinflationär
(Beispiel Türkei) einzustufen, erfolgt die Bilanzierung nach

IAS 29. Die erstmalige Anwendung des Standards führt zur
Anpassung der Prozesse der Unternehmensberichterstattung
und wirkt sich auf die Anwendung anderer lFRS-Standards

aus, wie bspw. den Ertragsteuern nach IAS 12. Zu beachten
ist insb. die Neuberechnung der latenten Steuern und ihre
zutreffende erfolgswirksame und erfolgsneutrale Erfassung.

Daneben sind Besonderheiten bei der Erstellung der steuer-
lichen Überleitungsrechnung zu beachten, da die IAS 29-An-
passungen sowohl Auswirkungen auf das Ergebnis vor Steu-

ern, als auch die Ertragsteuern nach dem Ergebnis vor Steuern

haben können.

KOR1427755

Rechnungslegung

Berichterstattung über Künstliche lntelligenz und
ethische Ansätze
Val'entin Reichelt, M.5c. / Hanna Maria Mayer, M.Sc. /
Tassilo Lars Föhr, M.5c. / Nicole Damjanovic, 8.5c., alle

Ulm
Der Kapitalmarkt entwickelt eine zunehmend hohe Erwartung
gegenüber der externen Berichterstattung börsennotierter
Unternehmen. Zugleich etabliert sich Künstliche lntelligenz
(Kl) mehr und mehr und wird zu einem elementaren Be-

standteil einer Vielzahl an Produkten und ganzer Geschäfts-
modelle. Begleitet wird dies häufig durch die Notwendigkeit
einer kritischen Auseinandersetzung mit durch den Kl-Ein-
satz ausgelösten Fragestellungen ethischer Natur, wie sie z.B.

in den Diskussionen zum autonomen Fahren zum Ausdruck
kommen. Aus diesem Grund ist ein ethischer Rahmen insb. in
jenen Branchen von Bedeutung, die Kl als Schlüsseltechnolo-
gie zukünftiger Produkte und Dienstleistungen einsetzen. Das

Ziel des Beitrags ist es, den Status quo der Berichterstattung
deutscher Unternehmen des DAX und MDAX hinsichtlich ihrer
Kl-Aktivitäten und Auseinandersetzung mit ethischen Ansät-
zen zu untersuchen.

KOR1427908

Rechnungslegung

Die Entwicklung der Digitalisierung großer deut-
scher Unternehmen
Prof" Dr. Vanessa Flagmeier / Sebastian Schrnid, M.5c.,

beide Passau / Florian Sterner, M.Sc., Regensburg
Dieser Beitrag untersucht die Digitalisierung der Unterneh-
men des DAX30, MDAX, SDAX und TecDAX im Zeitraum von
2010-2019. Die Digitalisierung wird dabei anhand einerText-
analyse der Geschäftsberichte und durch die Überprüfung
auf Vorstandspositionen mit digitalem Bezug gemessen. Die

empirische Analyse zeigt einen Anstieg der Digitalisierungs-
begriffe im Geschäftsbericht und der Digitalisierung auf 0rga-
nisationsebene im Zeitverlauf. Zudem verdeutlicht der Beitrag

Unterschiede zwischen Branchen, lndizes und verschiedenen
Digitalisierungs-Themen in der Berichterstattung.

KOR1420433

www.kor-itrs.de

Rechnungslegung

lmplementation of ESEF Reporting in Germany:
Evidence and Learnings
Yasmin Mohammadi, B.A. / Prof. Dr. Michael Meser, both
Hamburg
Capital market oriented companies in the European Union
are required to prepare financial statements in the European
Single Electronic Format (E5EF). This format relies on stan-
dardized data generated by means of a taxonomy. Preparers,
however, can use company-specific taxonomy elements if
the predefined elements do not adequately represent the
reporting fact. This article finds for German companies that,
against all odds, the ratio of company-specific extension
elements to total elements increased between the first and
second year of ESEF implementation.

KORl425526

FATTSTUDIE
I FRS/Rech n u ngslegung

Equity-Bewertung im Rahmen der Aufstellung eines
Konzernabschlusses
Prof. Dr. Silvia Rogler, Freiberg
Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses sind verschiedene
Schritte durchzuführen: Vereinheitlichung der vorliegenden
Abschlüsse und ggf. Umrechnung in die Konzernberichts-
währung, Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung,
Zwischenergebniseliminierung, Aufwands- und Ertragskonso-

lidierung und ggf. Equity-Bewertung. Die einzelnen Schritte
wurden in mehreren Beiträgen anhand einer Fallstudie dis-
kutiert, hier folgt im sechsten Beitrag die Equity-Bewertung.
Diese ist durchzuführen, wenn ein Mutterunternehmen auch

an einem assoziierten Unternehmen oder Gemeinschafts-
unternehmen beteiligt ist.

KOR1432292 s.179
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,,Auf die neue Generation von Stakeholdern sind
viele Unternehmen gar nicht vorbereitet."
Dr. Eloy Barrantes, Wien
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lnhaltsverzelcnnls

RursAtzr
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Nachhaliigkeitsberichterstattung nach der

Corporate-Sustainability Reporting Directive

Prof. Dr. Christian Fink, Wiesbaden / Dr' Rüdiger

Schmidt, Berlin
Äm oS.ot:ozr trat die CSRD zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

Jäi üni.tn.hten in Kraft. Mit der CSRD wird der Anwendungs-

ü"*l.n a"t Nachhaltigkeitsberichterstattung massiv erweitert'

tJuti in den komme-nden Jahren eine Vielzahl von Unterneh-

*.n utti*uft Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen haben wird'

öi. f"tun*.nOung erfolgt dabei zeitlich gestaffelt' Erste Unter-

nehmen haben die Neuregelungen bereits für Geschäftsjahre' die

uü J.* or .or.zO24 beginnen, anzuwenden' Darüber hinaus geht

irit Oä rl.ut.gelung6n eine zum Teil deutliche Ausweitung der

S.ii;httinltuhä und 
-des 

Wesentlichkeitsverständnisses' beides

konkretisiert in sog. European Sustainability Reporting Standards

t'esnii.i.r,r.i nbär auch'die Verortung der neuen Berichtspfl ich-

iä i* i.guuuticht, die elektronische Berichterstellung,im ESEF-

i"ittiiä*i. Oie verpflichtende inhaltliche Prüfung der Nach-

hultigkeitsinformationen sollen in dem vorliegenden Beitrag

vorgästellt und gewürdigt werden'

FATLSTUDIE
I FRS/Rechnungslegung

Earnings peiSträre unO Eigenkapitalausweis in der

IFRS-Bilanz

Prof. Dr. Carsten Berkau, Osnabrück
Das Bestimmen der relativen Performance-Kennzahl.Earnings

F.i st'ut. (EPS) zählt zur Bilanzanalyse, wird aber zu-gleich von

O.n-f inS gefoidert' Die Berechnung wird in IAS 33 festgelegt'

EPS ist der Quotient aus dem Erfolg einer Aktienge-sellschaft

ör'tiiy'i .uÄitgs) und der Anzahl im Umlauf befindlicher

äamiraf<tlen (n-umber of ordinary shares outstanding)' Das

Ärl*uit.n des Ergebnisses pro Aktie dient einem Erfolgsver-

oleich. für den die Größe der Aktiengesellschaft - gemessen

üner Oie Anzahl ihrer Stammaktien - mathematisch eliminiert

*ira. OU*onf der Erfolg pro Aktie berechnet wird, ist dieser

nicht als Aktienrendite zu deuten; es werden z.B' keine Gewinn-

oder Verlustvorträge aus vorherigen Perioden oder Einstellun-

g;n in oAer nunös-ungen von Rücklagen berücksichtigt' ln der

iinanzwirtschaft traOän die EPS einen höheren Bekanntheits-

grad als Ausgangsgröße für die Berechnung des Kurs-Gewinn-

üerhältnisses (price earnings ratio) erlangt'
s. t40

KOR1429933

5.105
K0R1429578

I FR5/Rechnu ngsleg ung

Der Einfluss äer Coronavirus-Pandemie auf die

Kapitalfl ussrechnungen ausgewählter DAX-Unter-

nehmen
Dominik Maurice Aumann, M.S<' / Prof' Dr' Manfred

Kühnberger, beide Berlin
vrli a.r. fJpitufnussrechnung sollen Aussagen über,die.lnnen-

änunti.tungttraft, das lnveititionsverhalten und die Kapital-

rirut iutpotiiit uon Unternehmen ermöglicht werden' Die Ana-

tvse ,eiqi, on und wenn ja, welche Anderungen die Coronavirus-

pandemie bel DAX-Unternehmen auslöste'

RECHNUNGSLEGUNG & INVESTOR RETATIONS

lnvestor Relations

Social Media als Baustein des Communicative

Reportings
prot. pr. Henning Zülch / Toni W' Thun, M'Sc' / Benedikt

T. Retsch, M.5c., alle LeiPzig

Social Media ist aus unseräm Alhag nicht mehr wegzudenken'

ii ü..innr"t und verändert viele Unternehmensbereiche so-

*i. -ptot.tt.. lnformationskanäle und -bedürfnisse haben sich

i.fgfi.h einem starken Wandel unterzogen' Unternehmens-

beäicfre, wle wtarketing oder Recruiting, haben es vorgemacht'

Die Finanzberichterstaitung hingegen befindet sich mitten im

Veränderungsprozess. Handelte es sich bei den Adressaten

;d;il;. ui.t äln. eher kleinere fachspezifischere Zielgrup-

pe, wotlen künftig die verschiedensten Stakeholdergruppen

aUqehott und informiert werden. Hierzu gibt der vorliegende

ilit;ü;J;t einem allgemeinen Überblick über das Social

N.Jli--Vert.tutt.n am Kapiialmarkt einen beispielhaften Einblick

in O.n Stutrt quo der Finanzmarktkommunikation der DAX40-

Üni.rn"f,t.n'.uf der Business-Plattform Linkedln' Ergänzend

*irJuuiil. einnettung der Social Media-Kommunikation in das

CoÄmunicatlve Repoiting eingegangen' Der Beitrag schließt

Äit .in.* Fazit und einem Ausblick auf die künftige Gestaltung

einer Social Media-orientierten Finanzkommunikation'

s.117
KOR1 4231 21

Rechnungslegung

bas veritanUnis g rafi scher Risi koinformationen in

Risikoberichten
Prof. Dr. Thomas BerEer, Stuttgart
nlif,oiutl.f'tu enthalt;n oft grafische Darstellungen' um die

lnformationsaufnahme zu erleichtern' Eine Vielzahl von Studien

*iJ*.i ti.f' O.r Analyse der Berichterstattung generell' jedoch

f,.rt J"t Frage, wie'die Adressaten die dargestellten lnforma-

t'l*.n u"ttt.6.n. Der Beitrag stellt die Ergebnisse einer Studie

rri Ä..fV* a.s Verständnisses von Risikografiken aus veröf-

äntlichten Risikoberichten vor. Für die Risikoberichterstattung

.irill.in.n vor allem kombinierte Listen mit Kategorien beson-

JeÄ f""ignet tu sein, wenn lnformationen zu einzelnen Risiken

entnommen werden sollen.

5.145
Koa1430846

5.1?8 REPORTS
lnternational 5.148KOR'!423'.l19

National s.150
Rechnungslegung
Kaoitalmarltreaktionen auf Fehlerfeststellungen

der zweistufi gen Bilanzkontrolle

Pro{. Dr" Stefan Veith i Michel Fischer, M'A', beide Eremen

Oieser eeitrag untersucht mittels einer Ereignisstudie die Effektivi-

iaiOer zweisiungen deutschen Bilanzkontrolle über den Gesamt-

zeitraum von 20öS nit ZOZ1 aus Sicht des Kapitalmarktes' Während

itifOiu g"turntu Periode keine signifi kanten Kapitalmarkteffekte

g.funaän *utOen, können Fehlerfeststellungen während des

Lizten Drittels, d.h. ab 2012 durchaus als eine schlechte Unter-

nehmensnachricht interpretiert werden' lnsofern zeigt sich' dass

Jie Wirt<samteit des zweistufigen Enforcements im Laufe der Zeit

trnuftrn - una Senau während des Zeitraums seiner bis dato größ-

ten Effektivität durch das FISG abgelöst wurde'
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AUFSATZE

lFRS/Rechnungslegung
Pensionsverpfl ichtungen und Planvermögen
WPISIB Prof. Dr. ehristian Zwirner / Dr. Felix Krauß,

beide München
Dieser Beitrag stellt eine Aktualisierung und Fortsetzung des
Beitrags von Zwirner/Krauß, KoR 2022 5.56 ff., dar und prä-
sentiert die Entwicklung der Pensionsverpflichtungen, die sich
bei den Unternehmen des DAX, MDAX, SDAX und TecDAX in
den Geschäftsjahren 2017 bis 2021 ergeben hat, und setzt die
Pensionsverpflichtungen in das Verhältnis zu Eigenkapital und
zur Bilanzsumme.

KORi426977

I FRS/Rech nu ng slegu ng

Finanzielle Berichterstattung über immaterielle
Werte quo vadis? - Vorschläge und Würdigung des
EFRAG-Diskussionspapiers
Prof. Dr. Brigitte Eierle / Aaron Kasischke, M.5c.,

beide Barnberg
Der Beitrag stellt das Diskussionspapier ,,Better information
on intangibles - Which is the best way to go?" der European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) vor. Die drei da-
rin enthaltenen Ansätze zur Verbesserung der Finanzbericht-
erstattung über (selbst geschaffene) immaterielle (Vermö-
gens-)Werte werden diskutiert und unter Berücksichtigung
der empirischen Forschungsliteratur eingeordnet.

K0R1 41 8090

Nachhaltigkeitsberichterstattung
Berichterstattung über lntangibles - Neue lmpulse
durch die CSRD

Prof. Dr. Axel Haller, Regensburg / Prof. Dr. Thomas M.

Fischer, Nürnberg
Die Diskussion um eine adäquate Erfassung von immateriel-
len Werten in der Unternehmensberichterstattung hat eine
langjährige Historie. Mit der in die CSRD aufgenommenen
Verpfl ichtung, im Nachhaltigkeitsbericht zukünftig auch über

,,key intangible resources" zu berichten, gibt die EU diesbe-
züglich einen bisher einzigartigen regulatorischen lmpuls.
Allerdings ist die CSRD hinsichtlich der begrifflichen und
inhaltlichen Abgrenzung von immateriellen Werten noch zu
wenig konkret. Der Richtlinientext wird diesbezüglich in dem
Beitrag näher analysiert und mit anderen Normierungsinitia-
tiven verglichen. Darüber hinaus wird für die externe Bericht-
erstattung von immateriellen Werten eine mehrdimensionale
Kategorisierung entwickelt, in ein umfassendes Konzept zur
Wertschaffung im Unternehmen eingebunden und hinsicht-
lich ihrer praktischen Anwendbarkeit diskutiert.

KOR1427268

Nachhaltigkeitsberichterstattung
Systematischer Überblick über ausgewählte Regel-
werke zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Teil 2)

Prof. Dr. lsabel von Keitz, Münstet lProt. Dr. lnge Wulf,

Clausthal-ZeNlerfeld
Der erste Teil hat systematisch die zentralen Merkmale von
ausgewählten internationalen, europäischen und deutschen
Regelwerken zur Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgezeigt.
Darauf aufbauend folgen im vorliegenden zweiten Teil tief-
ergehende Betrachtungen zur chronologischen Entwicklung,
zum thematischen Umfang und zur Granularität der Regel-
werke wie auch zu deren Konnektivität. Abschließend werden
Aussagen über die Zukunftsfähigkeit der betrachteten Regel-

werke und über die künftige Relevanz für deutsche Unterneh-
men abgeleitet.

K0RT425299

FALLSTUDIE
IFRS/Rechnungslegung
Zwischenergebniseliminierung sowie Aufwands-
und Ertragskonsolidierung im Rahmen der Aufstel-
lung eines Konzernabschlusses
Prof. Dr. Silvia Rogler, Freiberg
Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses sind verschiedene
Schritte durchzuführen: Vereinheitlichung der vorliegenden
Abschlüsse und ggf. Umrechnung in die Konzernberichts-
währung, Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung,
Zwischenergebniseliminierung, Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung und ggf. Equity-Bewertung. Die einzelnen
Schritte sollen in mehreren Beiträgen anhand einer Fallstudie
diskutiert werden, im hier vorliegenden fünften Beitrag mit
der Zwischenergebniseliminierung sowie der Aufwands- und
Ertragskonsolidierung. Eine Zwischenergebniseliminierung ist
durchzuführen, wenn Vermögenswerte im Bestand sind, die
von Konzernunternehmen erworben wurden. Aus der GuV

sind alle konzerninternen Aufwendungen und Erträge zu eli-
minieren. Diese können aus Eigenkapital-, Fremdkapital- so-
wie Liefer- und Leistungsbeziehungen resultieren.

KOR1427095

RECHNUNGSTEGUNG & INVESTOR RELATIONS
Nach ha ltig keitsberichterstattu ng

CSRD-lncoming: Welche kapitalmarktorientierten
Unternehmen sind für die neue Direktive bereit?
Prof. Dr. Henning Zülch / Anne Schneider, M.A. / Toni W.

Thun, M.Sc., alle Leipzig
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung erfährt aktuell eine mas-
sive Anderung der regulatorischen Anforderungen. lnsb. die
im November 2022 verabschiedete Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD) trägt zu einer Verschärfung der
qualitativen Nachhaltigkeitsberichtsanforderungen für eine
Vielzahl an Unternehmen in Europa bei. Die größten Her-
ausforderungen liegen in der verpflichtenden Verortung der
Nachhaltigkeitsinformationen im Lagebericht und der ver-
pflichtenden Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Aufgrund dessen müssen sich die Unternehmen frühzeitig
mit den inhaltlichen Anforderungen auseinandersetzen. Da-
bei stellt sich für viele Unternehmen die Frage: Welche Unter-
nehmen erfüllen bereits die neuen Anforderungen der CSRD?

Der Beitrag zielt daher auf die ldentifikation von Unternehmen
ab, die bereits auf die Anforderungen der CSRD vorbereitet
sind und damit als Orientierung für viele andere Unterneh-
men dienen können. Darüber hinaus werden Handlungsemp-
fehlungen gegeben, mit denen sich die Unternehmen auf die
Umsetzung der CSRD vorbereiten können.

KOR1427821
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AUFSATZE

I FRS/Rechnungslegung

IFRS-Update 2023
WP/SIB Prof. Dr. Christian Zwirner / WPlStB Dr. €orinna
Boecker, beide München
Die kontinuierlichen Veränderungen, denen die IFRS unterliegen,
zeigen sich auch zu Beginn des Jahres 2023 wieder. Anders als in
den Vorjahren tritt zum 01.01.2023 mit IFRS 17 sogar wieder ein
ganz neuer Standard in Kraft. Weitere drei Standards erfahren
Modifikationen durch verschiedene Amendments. Dabei handelt
es sich jeweils um eigenständige Anderungen an IAS 1 im Zusam-
menhang mit dem Leitliniendokument 2, IAS 8 und IAS 12.

KOR1425636

IFRS/Rechnungslegung

Prüfungsschwerpunkte 2023 - Enforcement in
herausfordernden Zeiten
WP/SIB Dr. Bernd Kliem, München /WP/SIB Jens Hille-
meyer, Hannover / Alina Funk, Erfurt
Die BaFin hat die von der ESMA bekannt gegebenen gemeinsa-
men europäischen Prüfungsschwerpunkte um einen nationalen
Prüfungsschwerpunkt und einen zusätzlichen Hinweis ergänzt.
Erläutert wurden diese näher auf der 14. Jahreskonferenz Bilanz-
kontrolle des Deutschen Aktieninstitut eV. (DAl).

KOR1425566

Ha ndelsbi lanzrecht/l FRS/Rech nungslegung
Auswirkungen der steigenden lnflationsrate auf die
Rechnungslegung
WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner / Gregor Zimny, M.5c.,
CVA, beide München
Der Beitrag analysiert die Auswirkungen der aktuell sehr hohen
lnflationsrate auf die Rechnungslegung. Dabei werden ein allge-
meiner Überblick über die aktuelle Marktsituation gegeben und
die wesentlichen Einflussfaktoren für die lnflationsrate identifi-
ziert. Des Weiteren wird auf die marktwirtschaftlichen Folgen ein-
gegangen und es werden die Auswirkungen auf die Rechnungs-
legung im Zusammenhang mit ausgewählten Posten der Bilanz
und der GUV beschrieben.

KOR1418182

Nachhaltigkeitsberichterstattung
Berichtspraxis nach den Sustainability Accounting
Standards Board (SASB)-Standards am Beispiel der
deutschen Automobilindustrie
Matthes Hausten, M.Sc. / Dr. Michael Graßmann /
Prof. Dr. Thomas Günther, alle Dresden
Unternehmen sehen sich wachsenden regulatorischen Anforde-
rungen im Hinblick auf die eigene Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung ausgesetzt. Der Grund hierfür ist vor allem ein steigender
Druck seitens des Kapitalmarkts nach industriespezifischen und
wesentlichen Nachhaltigkeitsinformationen. Eine Möglichkeit,
diese Anforderungen zu erfüllen, können die industriespezifischen
SASB-Standards bieten. Der Beitrag analysiert den Status quo der
SASB-Konformität der Nachhaltigkeitsberichterstattung deutscher
Automobilunternehmen.

KORl4121 59

Nachhalti gkeitsberichterstattu ng

Systematischer Überblick über ausgewählte Regel-
werke zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Teil 1)

Prof. Dn lsabel von Keitz, Münster IProf . Dr. lnge Wulf,
Clausthal-Zellerfeld
Nachdem zunächst zahlreiche freiwillig anwendbare Regelwerke
von internationalen, europäischen und nationalen Organisationen
entwickelt wurden, erfolgte mit der NFRD eine erste gesetzliche
Verankerung zur nachhaltigkeitsbezogenen Berichterstattung für

bestimmte große Unternehmen. Der Beitrag zeigt systematisch
zentrale Merkmale ausgewählter internationaler, europäischer
und nationaler Regelwerke auf und verdeutlicht Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede.

KOR14238r 1

FALTSTUDIE
I FRS/Rechn u ngsleg u ng

Schuldenkonsolidierung im Rahmen der Aufstellung
eines Konzernabschlusses nach lFRs
Prof. Dr. Silvia Rogler, Freiberg
Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses sind verschiedene
Schritte durchzuführen: Vereinheitlichung der vorliegenden
Abschlüsse und ggf. Umrechnung in die Konzernberichtswährung,
Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung, Zwischenergeb-
niseliminierung, Aufwands- und Ertragskonsolidierung und ggf.
Equity-Bewertung. Die einzelnen Schritte werden in mehreren
Beiträgen anhand einer Fallstudie diskutiert, hier im vierten Bei-
trag mit der Schuldenkonsolidierung. Diese ist durchzuführen,
wenn zwischen den Konzernunternehmen originäre, derivative
oder latente Fremdkapitalbeziehungen bestehen.

KORI422942

TAGUNGSBERICHT
Sonstige BWL

Risiko und Resilienz (Teil2)

Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillrner, Coesfeld
Unternehmerische Risiken einzugehen, istfür den wirtschaftlichen
Erfolg eine Normalität. Die aktuelle Verschärfung geopolitischer
Risiken bei gleichzeitigem Ruf nach mehr Transparenz wiederum
stellt die Wirtschaft aber vor besondere Herausforderungen. ln
diesem Kontext steht,,Resilienz" für den Anspruch, unvorherseh-
bare, krisenhafte Ereignisse aller Art durch verbesserte Strategien,
aber auch durch kurzfristige Flexibilität handhabbar zu machen.
Antworten auf damit verbundene Fragen wurden anlässlich des
DBT2022 auch in Arbeitskreissitzungen am 21.09.2022 gegeben.

KOR1424984

REEHNUNGSTEGUNG & INVESTOR RETATIONS
lnvestor Relations/Nachhaltigkeitsberichterstattung
Nachhaltigkeitskommunikation in österreich und
Deutschland - Ein Vergleich
Prof. Dr. Henning Zülch / Toni W. Thun, M.Sc. / Nils Hugo,

B.A. / Christoph Kayser, M.Sc., alle Leipzig
Nachhaltigkeit wird eines der wesentlichen Differenzierungsmerk-
male für Unternehmen in den kommenden Jahren werden. Dazu
müssen die Unternehmen nicht nur nachhaltig werden, sondern
auch in der Lage sein, qualitativ hochwertig darüber zu berichten.
Der Beitrag zeigt die aktuelle Qualität der Nachhaltigkeitskommu-
nikation der Unternehmen in Österreich und in Deutschland und
gibt Handlungsempfehlungen.

KOR1425451
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der forensischen
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Verteidigungspraxis und aus der Wissenschaft.

Perspektive zweier Autoren aus

,t
C,E

Zahlreiche Querverweise innerhalb des Werks, anschauliche Beispiele
und praktische Hinweise machen das Handbuch rr.in., witttom_
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BSG, Urteil vom 15. 2. 2023 - B 11 AL37 I 21 R

Leistet im Fa11 der lnsolvenz anstelle des subunternehmers ein Generalunter-
nehmer für die Mindestlohnansprüche der Arbeitnehmer, dann gehen deren
Arbeitsentgeltansprüche insoweit auf den Generalunternehmer mit der Fotge
über, dass dieser als Dritter das lnsolvenzgeld beanspruchen l<ann.

Die l(tägerin hielt an ihrer Forderung nach
lnsotvenzgeld für Dritte in Höhe von

4z.6oo Euro fest und war vor dem Sozial-
gericht (SG) Speyer erfotgreich (Urteit
vom 25. 4. zotS - 5 r AL 18r/16). Die Be-
l<lagte sei zur Zahlung von lnsolvenzgeld
aus abgetretenem Recht verpflichtet.
Nach $ 165 Abs. 3 Satz r SGB llt haben
Arbeitnehmer:innen einen Anspruch auf
lnsolvenzgeld, wenn sie im lnland be-
schäftigt waren und bei einem lnsolven-
zereignis für die vorausgegangenen drei
Monate des Arbeitsverhältnisses noch
Ansprüche auf Arbeitsentge{t haben. Die
Arbeitsentgeltansprüche der gekündig-

ten Arbeitnehmer fieten unter den dreimo-
natigen I nsolvenzgeLdzeitraum und seien

Die l(lägerin betreibt ein Bauunterneh-
men. Ats Generalunternehmerin auf einer
Baustelle beauftragte sie als Subunter-
nehmerin eine GmbH, die ihrerseits z9
Arbeitnehmer beschäftigte. Nachdem die
Subunternehmerin im April zor5 keine
Löhne gezahlt hatte, stellten die Arbeit-
nehmer im ApriI bzw. Mai zor8 ihre Arbeit
ein. z7 Arbeitnehmer wandten sich an die
Gewerl<schaft lG BAU, die Anfang luni
2o15 stellvertretend mit der l(lägerin eine
Vereinbarung abschtoss. Darin verpflich-
tete sich die l(tägerin unter anderem,
>ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
und zur Vermeidung eines Rechtsstreits
bezüglich der Generalunternehmerhaf-
tung( Zo Prozent der ausstehenden Lohn-
forderun g m it sch utd befreiender Wi rl<un g

zu zahten. lm Gegenzug traten die Arbeit-
nehmer die lnsolvenzgeldansprüche, die
in Fotge eines lnsolvenzverfahrens den
Arbeitnehmern zustehen l<önnten, antei-
lig und in Höhe der geleisteten Zahtungen
an die l(lägerin ab. Die Arbeitsverhält-
nisse endeten durch Kündigung zum

3o.6.2ot5. Die lG BAU berechnete dar-
aufhin die offenen Lohnforderungen der
z7 Arbeitnehmer auf Grundtage eines
Mindesttohns von r4,2o Euro. Die l(läge-
rin zahlte insoweit insgesamt ca. 41.4oo
Euro. Für zwei Arbeitnehmer, die nicht
durch die IG BAU vertreten waren, schloss

die l(lägerin später entsprechende, sepa-
rate Vereinbarungen ab und zahtte diesen
jeweils 63o Euro. lhre Arbeitsverhältnisse
endeten erst durch l(ündigung des lnsol-
venzverwalters zum7.8. zor5. lm Dezem-
ber zor5 wurde über das Vermögen der
Subunternehmerin das lnsolvenzverfah-
ren eröffnet.

Bundesagentur wollte l<ein Insolvenz-
geld zahlen, da die Arbeitsentgeltan-
sprüche erfüllt seien
lm August zo15 beantragte die Ktägerin
bei der bel<tagten Bundesagentur für Ar-
beit lnsolvenzgetd für Dritte in Höhe von
rund 4z.6oo Euro. Die Beklagte [ehnte
den Antrag auf lnsolvenzgeld für Dritte
Anfang zo16 mit der Begründung ab, dass
die Abtretung der Arbeitnehmer ins Leere
laufe, weil die Arbeitsentgeltansprüche
wegen Erfüllung untergegangen seien.
Die l(lägerin habe nämlich als Generatun-
ternehmerin auf das Arbeitsentgelt ge-
zahtt, das den Arbeitnehmern gegenüber
dem insolventen Subunternehmen zu-
stand. Der vereinbarte Haftungsaus-
schtuss stelle einen Vertrag zu Lasten
Dritter dar und entfalte insoweit keine
Wirksaml<eit. Bei den von den Arbeitneh-
mern beantragten lnsolvenzgetdansprü-
chen brachte die Beklagte die Zahlungen
der l(lägerin in Abzug.
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94 Einfluss Sozialer Medien auf

Gesundheitsverhalten und
öffentliche Gesundheit

Dachverband der
österreichisc h en
Sozia lversicheru ng e n

36 Prozent aller tödlichen

Arbeitsunfälle sind

Verkehrsunfälle. Ablenkung,

wie durch die

von Mobiltelefon e

Hauptursache

\4ff

Betrachtet man unsere Grafik auf der iinken
Seite, dann kann einem schon einmal
ganz schummrig vor den Augen werden.
Und das nicht vom Zigarettenrauch,
sondern vom Schaden und den Gefahren,
die vom Rauchen ausgehen. Wir haben
Nikotinabhängigkeit im Vorfeld des
Weltnichtrauchertags am 31. Mai bewusst
zum Thema ab Seite 60 gemacht, da so
viele Menschen davon betroffen sind.Außerdem gibt es in dieser Ausgabe einen Schwerpunkt zumThema Unfallversicheru ng mit einem interessanten Beitra g zumThema Verkehrssich erheit auf Seite 66. Schließlich gefährdet keineandere Gefahrenqu elle in der Arbeitswelt Menschenleben so starkwie Unfätle im Ve rkeh r

Ab Seite T4findet sich ein Vergleich der Stützrente und Gesamr_rente im zwischenstaatrichen Kontext mit Sachverhartsgreichsteilung
und Verbot des Zusammentreffens von Leistungen im Lichte eineroGH-Entscheidung, die nicht auf das konkrete unfatereignis abstert,sondern bereits auf die ouarifikation des zugrunderiegenden Beschäf_
tig u ngsverhä ltn isses.

Des Weiteren finden Sie in dieser Ausgabe eine geballte Ladungan Daten, Fakten und Zahlen in Form O"r-purron"nb";;;;;"" ,

Statistiken auf Seite 78. Die Statistiker*innen,der Sozialversicherung
geben wieder einen gewohnt umfasseno"n uourürlk ,;;t;;
fachversicherungen in der österreichischen Sozia lversicherung.

Einem extrem spannenden und aktuellen Thema widmet sichdie Rubril< HSW Das Autor"innen_Team beleuchtet ab Seite 94 denEinfluss Soziarer Medien auf das Gesundheitsverharten und dieöffentliche Gesundheit.
lch hoffe, dass bei dieser Auswahl an wissenswerten Beiträgen

auch für Sie ansprechender Lesestoff dabei ist, und wünsche rhnenim Namen des gesamten Redaktions_ und produktionsteams 
ver_gnügliche Stunden mit dieser Ausgabe der ,,Sozialen Sicherheit,,.

lhr

o
I'ö
e
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i
I

Mag. Wolfgang Beigl
selbstverwartung, Grundsatz, Koor:dinierung und wissenschaftskooperation
Chefredakteur Soziale Sicherheit
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